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Richtplanung Siedlung + Bevölkerung
Mitwirkung Grünes Bündnis Bern

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nimmt das Grüne Bündnis die Gelegenheit wahr und kommentiert den Teilrichtplan Siedlung und Bevölkerung für die Region Bern. Wir finden es grundsätzlich sehr positiv, dass so viele Gemeinden der Agglomeration Bern zusammenarbeiten und ein gemeinsames Konzept ausarbeiten. Die Einsicht, dass eine nachhaltige und umfassende Lösung nur möglich ist, wenn die Agglomeration Bern die Raumplanung integral gestaltet, ist richtig und wichtig. Einige Punkte und Aussagen scheinen uns jedoch unklar oder fragwürdig, anderes vermissen wir.

Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklungskonzept

zu 2.4 Aktuelle Räumliche Struktur: Die aktuelle räumliche Struktur bietet tatsächlich eine hervorragende Voraussetzung für den schienengebundenen ÖV, dies trifft jedoch fast nur bei der radialen Erschliessung zu. Tangentiale Linien sind nur gering vorhanden und müssen zwingend weiter ausgebaut werden, damit das Zentrum entlastet werden kann. 

Ausserdem fehlen Aussagen zur Infrastruktur für Fuss- und Veloverkehr. Der Langsamverkehr übernimmt eine wichtige Funktion insbesondere für die Altersgruppen unter 20 Jahren. Die Infrastruktur des Langsamverkehrs in der Region muss aus Sicht der Bevölkerung- und Siedlungsentwicklung und vor den Zielsetzungen dieses Richtplans analysiert und bewertet werden.

Zu Kap. 3. Absehbare Entwicklung

zu 3.4 Flächenbedarf: Die sinkende Haushaltsgrösse muss nicht als gegebener Parameter für die Raumplanung angenommen werden. Der stetig wachsende Wohnraumbedarf pro Person ist schon länger bekannt, wird aber als Entwicklung resp. Trend einfach akzeptiert. Die Gründe sind aber vielfältig und müssen genau eruiert werden, denn eine genaue Analyse kann Handlungsspielraum eröffnen. 

Es ist heute bekannt, dass es viele Lebensmodelle gibt, dabei haben sich die Einpersonenhaushalte zur stärksten Nachfragegruppe entwickelt. Weitere Phänomene, wie der Rückgang der Kinderzahlen, die steigenden Scheidungsraten, Halb- und Patchwork-Familien sowie die höhere Lebenserwartung drängen die klassische Familie zu einem Lebensmodell unter vielen ab. Diese heterogene Nachfragegruppe hat eines gemeinsam; sie alle suchen nicht Ruhe und Gemütlichkeit im Einfamilienhaus im Grünen, sondern ein aktives und attraktives Wohnumfeld. Dies kann ein urban geprägtes dichtes Ambiente bieten. In diesem Sinne muss die bauliche Verdichtung neu positiv besetzt sein. Wenn Dichte zur Erlebnisdichte wird, wirkt sie anziehend. Die Erlebnisdichte kann durch Durchmischung entstehen; eine attraktive Durchmischung entsteht jedoch erst dann, wenn sie sehr feinmaschig konzipiert ist. 

Zu Kap. 4. Der Richtplan

zu 4.1 Zielsetzung: Die berechneten 350 ha zusätzlicher Baulandbedarf sind zu viel. Sollte das Ziel realisiert werden, so wäre in 15 Jahren das sämtliche heutige Bauland überbaut und somit alle Reserven endgültig überbaut. Die Zielgrösse für die demografische Entwicklung sollte deshalb auf einen realistischen Wert reduziert werden, der sich in etwa an den heute eingezonten Gebieten orientiert, oder dann auch eine Zielsetzung formuliert, um den zunehmenden Flächenbedarf pro Person zu begrenzen.

zu 4.2 Grundsätze: Das Prinzip der Nachhaltigkeit muss in den Grundsätzen konkret eingebracht werden, ansonsten bleibt es eine leere Phrase. Es ist im Rahmen des Richtplans auch wichtig zu bedenken, was noch bleibt, wenn all die jetzt ausgemachten Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Es hat höchste Prioriät, gerade im Bereich der Raumplanung, dass auch künftigen Generationen noch Handlungsspielraum bleibt. Deswegen muss dies als wichtigster Grundsatz den anderen zugrunde liegen. 

Zudem fehlt der Grundsatz zur qualitativen Bewertung der geplanten Siedlungsentwicklung. Nebst der Entscheidung wo eine Siedlung angelegt wird, spielt es auch eine Rolle wie diese Siedlung angelegt wird. So sollten autoarme oder autofreie Siedlungen gefördert werden. Slow-city und Niederflurgesellschaft sind Begriffe, die das Konzept prägen sollen. Entsprechende Handlungsfelder und Festsetzungen sollen im Richtplan definiert werden.

zu 4.3 Festsetzungen: Das Grüne Bündnis begrüsst, dass die Raumstruktur anhand der ÖV-Erschliessung definiert wird und dass umgekehrt die MIV-Erschliessung nicht zur Strukturbildung herangezogen wird. Denn, eine Zunahme des motorisierten individuellen Pendlerverkehrs in der Agglomeration muss unbedingt vermieden werden, da zusätzliche Lärmbelastung, Luftverschmutzung und Gefährdung der langsameren Verkehrsteilnehmenden nicht tolerierbar sind. Die blosse Nähe zum ÖV ist dabei als Kriterium für Standorte für weiteren Wohnraum zwar notwendig aber nicht hinreichend. Weitere (auch ökonomische) Anreize zum Umsteigen auf den ÖV oder das Fahrrad müssen gesetzt werden.  Gebiete in denen entsprechende Anstrengungen unternommen werden und eine Entwicklung weg vom MIV möglich ist und angestrebt wird, müssen bei der Einteilung der Raumstruktur hervorgehoben werden. In diesem Sinne ist die Einteilung des Agglomerationsgebietes differenzierter vorzunehmen.

zum Handlungsfeld (HF) 1 Transformation des Bestandes: Dieser Punkt ist wichtiger als er im Richtplan dargestellt wird. Das Potential ist grösser als 1%:

· Vorhandener leer stehender Raum muss unbedingt genutzt werden. Ungenutzte Lagerräume oder Wohnungen, die leer stehen, weil sie renovationsbedürftig sind bergen ein grosses Potential.

· Nicht nur verdichtetes Bauen, sondern auch verdichtetes Wohnen muss gefördert werden. Beispielsweise Alters-Wohngemeinschaften und andere Formen des Zusammen-Wohnens sollen ermöglicht und gefördert werden.

· Hausbesitzer sollten die Herausforderungen kennen und über Möglichkeiten informiert werden.

· Die Möglichkeit ökonomischer Anreize soll überprüft werden (z.B. Wohnflächensteuer, bzw. –subvention).

Das Ziel soll es sein, den berechneten zusätzlichen Flächenbedarf von 560 ha soweit zu reduzieren, das weit über die Hälfte (nicht nur die errechneten 46%) mit Bauzonenreserven abgedeckt werden kann. 

zu 4.4 Aktionsprogramme (AP)

zum AP 1 Information und Mobilisierung: An erster Stelle steht dabei die Information zu neuen Einzonungen. Das hat nicht erste Priorität.

Die vertiefte Information der Bevölkerung ist sehr wichtig, sollte aber vor allem zu Themen wie verdichtetem Bauen und besonders auch zu verdichtetem Wohnen erfolgen.

zum AP 2 Transformation Bestand: Alle Neubauten müssen strenge ökologische Auflagen einhalten. Standards, wie beispielsweise „Minergie“, müssen dazu propagiert und deren Umsetzung muss unterstützt werden.

zum AP 4 Einzonungen: Die Liste potentieller Einzonungen ist nicht zu erweitern.

Die Weiterentwicklung von Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen ist unbedingt zu vermeiden. Für die entsprechende Zielgruppe müssen sinnvollere Wohn-(Bau-) Möglichkeiten geboten werden. Es soll möglich sein, den Wunsch selber zu Bauen in das Übergeordnete Raumplanungs-Konzept einzuordnen. Alternativen (z.B. eine ruhige, familienfreundliche Reihenhaus-Siedlung, die gut mit dem ÖV erschlossen ist) müssen vorhanden sein, ansonsten ist die Zersiedelung nicht zu stoppen.

Insbesondere müssen bei Umzonungen hohe ökologische Anforderungen eingehalten werden. Wenn Land umgezont wird, muss dem zusätzlichen Flächenverbrauch durch eine ökologische Bauweise Rechnung getragen werden. Das gilt auch für Hochhäuser.

Richtplan Hochhaus

zu den neun Gebietstypen: Die neun genannten Gebietstypen schliessen praktisch den gesamten Agglomerationsraum, ausgenommen der Berner Altstadt, ein. Die Gebiete sind sorgfältiger zu benennen um dem Hochhaus als besondere Gebäudeform gerecht zu werden. Die Aaretalkanten, die Grün- und Landschaftsräume und die Alleen scheinen weniger geeignet als beispielsweise Restrukturierungsgebiete. Der Unterschied zwischen dem engeren Umfeld der Innenstadt und dem Innenstadtrand ist nicht ersichtlich.

zu den Qualitätskriterien: Welche Motive für den Bau eines Hochhauses erwünscht sind und welche nicht, muss bereits im Richtplan klar sein.

Ein Hochhaus scheint dann sinnvoll, wenn es die ausgemachten Wohnraumansprüche decken hilft und zwar im Sinne der Nachhaltigkeit. Zusätzliche Hochhäuser sollten nur gebaut werden, wenn sie attraktiven Wohnraum bieten und hohen ökologischen Ansprüchen genügen.

Mit freundlichen Grüssen

Stéphanie Penher, GB-Stadträtin
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